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22. Umweltgefahren aus kommunalen Abwässern konse-
quent begegnen 
 

Die Abwasseraufbereitung trägt dazu bei, den ökologischen 
Lebensraum von Gewässern zu erhalten, den Zustand des 
Grundwassers und somit die Trinkwasserressourcen zu schüt-
zen. Die Elimination von Spurenstoffen im Abwasserpfad wird 
also zunehmend wichtiger werden. 
 
Für die verfahrenstechnische Nachrüstung der relevanten Klär-
anlagen mit einer vierten Reinigungsstufe sind nach Schätzun-
gen des Umweltministeriums in Schleswig-Holstein Gesamtin-
vestitionen der Kläranlagenbetreiber von mindestens 430 Mio. € 
erforderlich. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Gesamtinvestitionen und einer Pla-
nungs- und Bauzeit von ca. 10 bis 15 Jahren sind die abwasser-
rechtlichen Rahmenbedingungen und die Finanzierung auf Bun-
des- und Landesebene zeitnah zu klären. 
 
Ein zukünftiges Förderprogramm zur Erweiterung der Kläranla-
gen in Schleswig-Holstein um eine vierte Reinigungsstufe sollte 
sich an der Größe der Kläranlage und den bereits existierenden 
Abwasserentgelten orientieren, um gerade den kleineren Klär-
anlagen den notwendigen finanziellen Handlungsspielraum zu 
ermöglichen. 
 
Die Neuordnung der Klärschlammverordnung schränkt die 
bodenbezogene Verwertung aufgrund der Schadstoffbelastun-
gen deutlich ein und stellt die Rückgewinnung von Phosphor in 
den Mittelpunkt. Die Umstellung der Entsorgung auf die thermi-
sche Verwertung und der Bau von Anlagen zum Phosphor-
recycling erfordern weitere erhebliche Investitionen, die sich auf 
die Abwassergebühren kostensteigernd auswirken können. 
 
Trotz des hohen Energiebedarfs der Kläranlagen und gesetz-
licher Vorgaben zu deren energetischer Optimierung genießt das 
Thema Energieeffizienz im Umweltministerium keinen sehr ho-
hen Stellenwert. 
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22.1 Ökologische Grundlagen zur Abwasserbehandlung 
 
Die Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL)1 gibt das grundsätzliche 
Ziel vor, bis 2015 einen „guten ökologischen und chemischen Zustand 
bzw. das gute ökologische Potenzial” für alle Gewässer zu erreichen und 
zu erhalten. Sie sieht Ausnahmetatbestände vor, bei denen die Erfüllung 
dieser Vorgaben bis spätestens 2027 möglich ist. Hiervon machen sowohl 
Deutschland als auch das Land Schleswig-Holstein Gebrauch.  
 
Das Monitoring im Rahmen der WRRL zeigt aber regelmäßig auf, dass 
97 % der Fließgewässer sowie die meisten der 62 relevanten Seen in 
Schleswig-Holstein die ökologischen und chemischen Vorgaben der 
WRRL verfehlen. 
 
Die Abwasseraufbereitung trägt dazu bei, den ökologischen Lebensraum 
von Gewässern zu erhalten, den Zustand des Grundwassers und somit die 
Trinkwasserressourcen zu schützen. Der Fokus der kommunalen Abwas-
seraufbereitung liegt aber bis heute ausschließlich auf der Reduktion der 
organischen Fracht, des Phosphors und des Stickstoffs. 
 
Auf nationaler und internationaler Ebene gibt es Bestrebungen, die Anfor-
derungen der WRRL beispielsweise in Bezug auf Humanarzneimittel zu 
verschärfen. Die Elimination von Spurenstoffen im Abwasserpfad wird also 
zunehmend wichtiger werden. Unumstritten ist, dass 
 
• über den kommunalen Abwasserpfad anthropogene Spurenstoffe und 

multiresistente Keime in die Gewässer eingeleitet werden, 
• die Spurenstoffe und antibiotikaresistenten Keime nicht zu einer 

Verbesserung des Gewässerzustands beitragen, 
• die vierte Reinigungsstufe zwar derzeitig nicht rechtlich verpflichtend 

vorgeschrieben, aber einer der notwendigen Schritte ist, den Eintrag 
von Spurenstoffen und multiresistenten Keimen zu reduzieren und 

• es Bemühungen auf Bundes- und EU-Ebene gibt, Arzneimittelwirkstoffe 
mit einer Umweltqualitätsnorm (UQN) zu versehen. 

 
Für die verfahrenstechnische Nachrüstung der relevanten Kläranlagen mit 
einer vierten Reinigungsstufe sind nach Schätzungen des Umweltministe-
riums in Schleswig-Holstein Gesamtinvestitionen der Kläranlagenbetreiber 
von mindestens 430 Mio. € erforderlich. 
Der in Schleswig-Holstein bei der Abwasserbehandlung anfallende Klär-
schlamm wird aktuell überwiegend bodenbezogen verwertet. Dabei wer-

                                                      
1  Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur 

Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik - Wasserrahmenrichtlinie. 
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den auch die im Klärschlamm akkumulierten Schadstoffe, Mikroplastik und 
multiresistente Keime auf den Böden ausgebracht. Die Neuordnung der 
Klärschlammverordnung (AbfKlärV)1 schränkt deswegen die bodenbezo-
gene Verwertung deutlich ein und stellt dabei die Rückgewinnung von 
Phosphor in den Mittelpunkt. 
 
Die Umstellung der Klärschlammentwässerung, der Bau der Verbren-
nungsanlagen für den Klärschlamm und der Bau von Anlagen zum Phos-
phorrecycling erfordern weitere erhebliche Investitionen. 
 
Darüber hinaus zählt die Abwasserbehandlung mit einem Anteil von bis zu 
20 % zu den Einrichtungen mit dem größten Energiebedarf einer 
Kommune. Die Analyse und Optimierung dieses Energiebedarfs ist somit 
ein wirksames Mittel für die Kommunen zur Kostenreduktion und Verbes-
serung der Klimabilanz. 
 
In der Abwasserverordnung (AbwV)2 des Bundes wird eine energie-
effiziente Betriebsweise und eine Nutzung der Energiepotenziale gefor-
dert. Mit dem DWA Arbeitsblatt A 216 "Energiecheck und Energieanalyse 
als Instrument zur Energieoptimierung von Abwasseranlagen"3 ist seit 
2015 eine allgemein anerkannte Regel der Technik geschaffen worden, 
um den Energiebedarf zu erfassen. 
 

22.2 Zeitnah umzusetzende zentrale Aufgaben der Abwasserbehandlung 
 
Drei wesentliche Aspekte müssen derzeit und in naher Zukunft betrachtet 
und umgesetzt werden: 
• Die AbfKlärV bezüglich der Klärschlammverwertung sowie die Phos-

phorrückgewinnung (bis 2029 bzw. 2032). 
• Die WRRL bezüglich des Gewässerzustandes bis 2027 und die damit 

verbundene Einführung einer vierten Reinigungsstufe. 
• Der Klimaschutz bezüglich des Energiebedarfs der Kläranlagentechnik 

und deren Optimierung (bereits erforderlich). 
 

                                                      
1  Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und Klär-

schlammkompost (Klärschlammverordnung - AbfKlärV) vom 27.09.2017 
(BGBl. I S. 3465), zuletzt geändert durch Artikel 137 der Verordnung vom 19.06.2020 
(BGBl. I S.  1328).  

2  Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer 
(Abwasserverordnung - AbwV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.06.2004 
(BGBl.  I S.  1108, 2625), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
20.01.2022 (BGBl.  I S.  87). 

3  Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) - 
DWA-A 216 „Energiecheck und Energieanalyse – Instrumente zur Energieoptimierung 
von Abwasseranlagen“ (Dezember 2015). 
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Abbildung 16: Ablaufdiagramm 
Quelle: LRH 

 
Diese Prüfung bietet einen Überblick, ob und wenn ja wieweit das 
Umweltministerium und die Betreiber der Abwasserbehandlungsanlagen in 
Schleswig-Holstein auf die Umsetzung der aktuell gültigen und der zukünf-
tig geltenden gesetzlichen Anforderungen vorbereitet sind und welche 
finanziellen Herausforderungen sich daraus zukünftig ergeben werden. 
 
Dazu wurden exemplarisch die Kläranlagen der Größenklasse 5 (GK 5) 
(> 100.000 EW) in Kiel-Bülk, Flensburg und Hetlingen sowie die Kläranla-
gen der Größenklasse 4 (GK 4) (10.000 - 100.000 EW) in Preetz, Bad 
Segeberg und Schleswig geprüft. Diese 6 Anlagen reinigen ca. 38 % der 
anfallenden Abwassermenge in Schleswig-Holstein. Die Prüfungsfest-
stellungen lassen sich auf die übrigen Kläranlagen in Schleswig-Holstein 
übertragen. 
 

22.3 Baulicher und technischer Zustand der geprüften Kläranlagen 
 
Insgesamt 7 Kläranlagen der GK 5 reinigen die Abwässer der Hälfte der 
Einwohner Schleswig-Holsteins. 
 
Die 3 untersuchten Anlagen der GK 5 in Kiel, Flensburg und Hetlingen 
erfüllen die derzeitigen Anforderungen der Abwasserreinigung auf einem 
guten Niveau und sind in einem guten baulichen und technischen Zustand. 
Die Betreiber investieren regelmäßig in die Infrastruktur und in neue Ver-
fahrenstechnik. Bauliche und verfahrenstechnische Probleme bei der 
Nachrüstung einer vierten Reinigungsstufe sind nicht zu erwarten. Aus 
Sicht der Kläranlagenbetreiber sind vom Bundesgesetzgeber möglichst 
zeitnah verbindliche Grenzwerte als Vorgaben für eine vierte Reinigungs-
stufe vorzugeben, um Planungssicherheit zu schaffen. 
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Alle 3 Kläranlagen haben bereits frühzeitig eine Energieanalyse durch-
geführt und umgesetzt und führen diesen Prozess kontinuierlich fort. Ent-
weder wurde dies in Eigenregie über ein externes Ingenieurbüro oder in 
Zusammenarbeit mit dem vor Ort ansässigen Klimaschutzmanager durch-
geführt. Es herrscht ein spürbares Eigeninteresse, einen möglichst fort-
schrittlichen Kläranlagenbetrieb abzubilden. Bei allen geprüften Kläranla-
gen zeigt sich dies in den guten Energiekennwerten, die trotz teilweiser 
hoher zusätzlicher technischer Anforderungen erreicht wurden. Durch die 
Größe der Kläranlagen und der damit vorhandenen Personalstruktur sind 
diese Aufgaben zusätzlich zum täglichen Geschäft der Abwasserreinigung 
gut leistbar. Die Kläranlage Flensburg bietet jedoch noch weiteres energe-
tisches Optimierungspotenzial. 
 
Auf die insgesamt 60 Kläranlagen der GK 4 entfallen 36 % der ange-
schlossenen Einwohnerwerte in Schleswig-Holstein. 
 
Die 3 untersuchten Anlagen der GK 4 erfüllen die derzeitigen Anforderun-
gen der Abwasserreinigung auf einem guten Niveau. Obwohl die Kläranla-
gen in Bad Segeberg und in Preetz einen gepflegten Eindruck machen, ist 
aufgrund abgängiger Anlagentechnik mit einer ganzheitlichen Sanierung 
oder der Planung eines Neubaus begonnen worden. Die Kläranlage 
Schleswig ist insgesamt sanierungsbedürftig. Dies macht eine mittelfristige 
Investitionsplanung für die nächsten 10 Jahre zwingend notwendig. Damit 
steht für die Kläranlagenbetreiber in den nächsten Jahren zusätzlich zu 
der Einführung einer vierten Reinigungsstufe die bauliche und verfahrens-
technische Sanierung der vorhandenen Anlage im Vordergrund. Fraglich 
ist, wie das für die Kläranlagenbetreiber (Abwasserzweckverbände, Kom-
munen oder kommunale Stadtwerke) finanziell darstellbar ist. 
 
Keine der 3 Kläranlagen hat eine Energieanalyse durchgeführt, obwohl 
diese seit 2017 für die Kläranlagenbetreiber vorgeschrieben ist. Dies zeigt 
sich in den hohen spezifischen Energiebedarfen sowie in der niedrigen 
Eigenversorgungsquote. Gerade in der aktuellen Situation wird deutlich, 
wie wichtig ein regelmäßiges Energiemanagement ist. Über die „Kommu-
nalrichtlinie 2020“1 sind Potenzialstudien für Abwasserbehandlungs-
anlagen förderfähig. Nach dann vorliegender Potenzialstudie sind ent-
sprechende daraus abgeleitete Einzelmaßnahmen ebenso förderfähig. 
Bereits vor der „Kommunalrichtlinie 2020“ war eine Förderung für Energie-
analysen bei öffentlichen Abwasseranlagen im Rahmen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative (NKI) möglich. Dies scheint nicht allen Kläranlagen-
betreibern bekannt (gewesen) zu sein. 

                                                      
1  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Richtlinie zur För-

derung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ vom 
22.07.2020. 
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Einzig die Kläranlage Schleswig hat über die aktuelle Kommunalrichtlinie 
eine erste Potenzialstudie beauftragt, deren Ergebnisse Ende 2022 vorge-
legt wurden. 
 

22.4 Klärschlammentsorgung - Land muss Neubauvorhaben der Klär-
schlamm-Monoverbrennung in Kiel und Stapelfeld eng begleiten 
 
Nach der Neuordnung der AbfKlärV1 in 2017 wurde zeitnah mit dem Klär-
schlammbeirat ein entsprechendes Gremium geschaffen und in Zusam-
menarbeit mit dem Umweltministerium mögliche Umsetzungsstrategien 
erarbeitet. Der nachfolgend dargestellte Zeitstrahl gibt einen Überblick 
über die Aktivitäten zur Umsetzung der Klärschlammverordnung in 
Schleswig-Holstein. 
 

 
Abbildung 17: Umsetzung der Klärschlammverordnung 
Quelle: LRH 

 
Aktuell sind in Schleswig-Holstein die Weichen in die richtige Richtung 
gestellt. Mit seinem Abfallwirtschaftsplan (AWP) Klärschlamm hat das 
Umweltministerium ein umfassendes Konzept für die Klärschlammentsor-
gung aufgestellt. 
 
Der überwiegende Teil des Klärschlamms wird in Schleswig-Holstein 
momentan noch bodenbezogen verwertet. Die Notwendigkeit zur Umstel-
lung der Entsorgung auf die thermische Verwertung (Verbrennung) ist 
zumindest bei den geprüften Kläranlagen bekannt und entsprechende 
Maßnahmen sind geplant bzw. bereits umgesetzt. 

                                                      
1  Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und Klär-

schlammkompost (Klärschlammverordnung - AbfKlärV), zuletzt geändert durch Arti-
kel 137 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328).  
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Alle 6 geprüften Kläranlagen planen die thermische Verwertung des Klär-
schlamms und die Phosphorrückgewinnung aus der Klärschlammasche. 
Dieses Verfahren ist besonders für den Kläranlagenbetreiber interessant, 
da der Klärschlammentsorger die dafür notwendigen Kosten trägt. 
 
Die Kostenerhöhung für die Umstellung von der bodenbezogenen auf die 
thermische Verwertung liegt bei ca. 6 € pro Einwohner und Jahr. Je nach 
gewähltem Phosphorrückgewinnungsverfahren sind weitere Kosten für 
das Phosphorrecycling von 3 bis 11 € pro Einwohner und Jahr zu erwar-
ten. Bei einigen Recyclingverfahren, wie z. B. dem TetraPhos-Verfahren® 
kann von einem kostendeckenden Verfahren ausgegangen werden. Damit 
rückt das TetraPhos-Verfahren®, ein Verfahren zur Rückgewinnung von 
Phosphor als Phosphorsäure aus der Klärschlammasche, das in Hamburg 
und in Kiel angewendet werden soll, in den Fokus der Betrachtung. Eine 
Monopolstellung des Entsorgers und damit einhergehende negative Aus-
wirkungen auf die Preisgestaltung können nicht ausgeschlossen werden. 
Dies hat wiederum Einfluss auf die Höhe der von den Bürgerinnen und 
Bürgern zu zahlenden Abwassergebühren. 
 
Im Sinne des Gebührenzahlers muss bei den Verhandlungen der Entsor-
gungsverträge für den Klärschlamm sowohl dessen Heizwert als auch der 
Rohstoffwert des enthaltenen Phosphors Berücksichtigung finden. 
 
Der Neubau der Monoverbrennungsanlagen in Kiel und Stapelfeld sowie 
die geplante Phosphor-Recyclinganlage in Kiel bekommen somit eine 
hohe Bedeutung für die zukünftige Klärschlammentsorgung, wobei die 
Planungen in Kiel aktuell gestoppt sind. Hintergrund sind die massiv 
gestiegenen Baukosten. Die beiden Monoverbrennungsanlagen sollen in 
2023/2024 in Betrieb gehen und könnten den gesamten anfallenden Klär-
schlamm des Landes verbrennen. Dies entspricht auch dem AWP Klär-
schlamm des Landes. Der Baufortschritt sollte deswegen von der Landes-
regierung weiterhin eng überwacht werden, um bei Problemen und 
zeitlichen Verzögerungen rechtzeitig gegensteuern zu können. 
 
Das Umweltministerium weist darauf hin, dass es nicht Aufgabe einer 
Landesregierung sei, ein privates Unternehmen zu kontrollieren, ob dieses 
ihr Bauvorhaben zügig vorantreibe. Gleichwohl habe das Land im Landes-
haushalt 2023 für die Förderung der Phosphorrückgewinnung im Zusam-
menhang mit der Neuausrichtung der Klärschlammverwertung 20 Mio. € 
für die nächsten Jahre bewilligt. Damit werde ermöglicht, die Projekte der 
Monoverbrennungsanlagen in Kiel und Stapelfeld sowie die geplante 
Phosphor-Recyclinganlage in Kiel zu unterstützen. 
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Der LRH begrüßt den geplanten Einsatz von Haushaltsmitteln für die 
gesetzlich vorgeschriebene Neuausrichtung der Klärschlammentsorgung 
bis 2029. Er fordert das Umweltministerium auf, das umfassende Konzept 
des AWP Klärschlamm umzusetzen und die Klärschlammverbrennung und 
Phosphorrückgewinnung in Schleswig-Holstein zu etablieren. 
 

22.5 Vierte Reinigungsstufe - Die politischen Weichen im Land JETZT 
stellen 
 
Je später die Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe ausgerüstet 
werden, desto mehr Schadstoffe werden sich in den Gewässern 
anreichern. Die Verschlechterung der Gewässerzustände, die langfristige 
Belastung des Grundwassers und nicht zuletzt die Verfehlung der WRRL 
sind die Folge. Das Land Schleswig-Holstein hat also kein Erkenntnis- 
sondern ein Umsetzungsproblem. 
 
Für die vierte Reinigungsstufe sind verschiedene Verfahren bekannt, die in 
anderen Bundesländern einzeln oder in Kombination bereits großtechnisch 
und erfolgreich seit längerem zum Einsatz kommen. Die Wirksamkeit und 
die Kosten der Reinigungsverfahren sind in diversen Studien dargestellt 
worden. Im Ergebnis stellen die Technologien für die Spurenstoff-
elimination bereits den Stand der Technik dar. Es ist also nur eine Frage 
der Zeit, bis die vierte Reinigungsstufe "Allgemein anerkannte Regel der 
Technik" wird und somit ein Ausbau der kommunalen Kläranlagen nach 
§ 60 WHG1 erforderlich werden wird. 
 
Es stellt sich also nicht die Frage, ob die vierte Reinigungsstufe erforder-
lich ist, sondern wann und wie sie auf den Kläranlagen des Landes umge-
setzt werden soll. Vor dem Hintergrund einer Planungs- und Umsetzungs-
zeit von ca. 10 bis 15 Jahren sind die rechtlichen Rahmenbedingungen 
zeitnah aufzustellen. Der nachfolgend dargestellte Zeitstrahl gibt einen 
Überblick über die Aktivitäten zur Umsetzung einer vierten Reinigungs-
stufe in Schleswig-Holstein. 

  

                                                      
1  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 

31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5). 
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Abbildung 18: Umsetzung der vierten Reinigungsstufe 
Quelle: LRH 

 
Momentan verhindern die fehlenden gesetzlichen Vorgaben und/oder 
Förderprogramme die Investition der Kläranlagenbetreiber. Entweder ist 
die Gebührenwirksamkeit der Investition ohne gesetzliche Vorgaben nicht 
gegeben und/oder Finanzmittel aus Förderprogrammen fehlen. 
 
Das Umweltministerium bestätigt die Feststellungen des LRH, dass das 
„Umsetzungsproblem“ zum Thema Spurenstoffe in erster Linie auf dem 
Fehlen von rechtlichen Rahmensetzungen beruht. Zum jetzigen Zeitpunkt 
seien Spurenstoffe weder in der Kommunalabwasserrichtlinie der EU noch 
in der Abwasserverordnung des Bundes geregelt 
 
Schleswig-Holstein muss weder das Rad neu erfinden und mit eigenen 
Forschungen die Ergebnisse von Studien anderer Länder bestätigen, noch 
muss auf Bund und Länder gewartet werden. Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen machen vor, wie ein Ausbau der Kläranlagen mit ei-
ner vierten Reinigungsstufe erfolgreich realisiert werden kann. 
 
Vor dem Hintergrund, dass Baden-Württemberg seit 2008 die Spurenstoff-
elimination staatlich fördert und sowohl Nordrhein-Westfalen als auch 
Baden-Württemberg seit 10 Jahren bereits Spurenstoff-Kompetenzzentren 
unterhalten, ist Schleswig-Holstein spät gestartet. Mittlerweile ist die Not-
wendigkeit der Spurenstoffelimination für die kommunalen Kläranlagen 
auch in Schleswig-Holstein erkannt worden.  
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Mit den PrioSH-Studien1, der SpuGeSH-Studie2 und einem Förderpro-
gramm3 - allesamt initiiert vom Umweltministerium - sind die ersten Maß-
nahmen eingeleitet. 
 

22.6 Vorausschauendes politisches Handeln reduziert zukünftige finan-
zielle Belastungen 
 
Es erschließt sich dem LRH nicht, inwiefern durch die Förderung der 
Erprobung von „innovativen“ Technologien durch Förderprogramme des 
Landes (Finanzvolumen 2,55 Mio. €) neue Erkenntnisse gewonnen wer-
den, da diese Technologien in anderen Bundesländern bereits im groß-
technischen Maßstab zum Einsatz kommen und entsprechende positive 
Betriebserfahrungen vorliegen. Vor diesem Hintergrund erscheint das 
geplante Abwarten auf die Erkenntnisse der Pilotanlage in Rendsburg 
sowie aus dem Umbau der Versuchs- und Ausbildungskläranlage Reinfeld 
wenig sinnvoll und sogar kontraproduktiv. Durch den daraus resultieren-
den Zeitverlust wird sich der Gewässerzustand bis 2027 nicht verbessern. 
Zudem vergrößert das Hinauszögern der Entscheidung nur den Hand-
lungsdruck in der Zukunft und führt zu einem erhöhten finanziellen Förder-
bedarf, z. B. durch Baupreissteigerungen. Damit werden die im Rahmen 
der Förderprogramme zur Phosphor- und Stickstoffelimination begange-
nen Fehler aus den 80er Jahren wiederholt. 
 
Darüber hinaus widersprechen weitere Verzögerungen dem nach Arti-
kel 20a GG gebotenen Vorsorgeprinzip. Die dadurch verursachte weitere 
Anreicherung der Spurenstoffe in den Gewässern führt potenziell zu einer 
langfristigen Verfehlung der WRRL. So werden ökologische Folgekosten 
verursacht. Frühzeitiges und vorausschauendes Handeln kann den Hand-
lungsdruck und somit die finanzielle Belastung erheblich reduzieren. 
 
Das Umweltministerium merkt an, dass Schleswig-Holstein sich nicht an 
dem Vorgehen und den Untersuchungsergebnissen aus Baden-
Württemberg (BW) oder Nordrhein-Westfalen (NRW) orientieren könne, 
weil die Abwasserzusammensetzung in den genannten Bundesländern 
u. a. wegen des höheren Anteils industrieller Abwässer und einer überwie-
genden Mischwasserkanalisation nicht vergleichbar sei. 

  

                                                      
1  Konzept Spurenstoffe - Rückhalt von Spurenstoffen in den Kläranlagen Schleswig-

Holsteins (Anlage 2 zum Generalplan Abwasser und Gewässerschutz des Umwelt-
ministeriums) vom Dezember 2021.  

2  SpuGeSH - Etablierung einer vereinfachten Bilanzierungsmethode zur Abschätzung des 
Anteils von Kläranlagen-Abläufen an der Spurenstoff-Belastung in den Oberflächenge-
wässern Schleswig-Holsteins - Ableitung von Kennwerten zur Quantifizierung des Ein-
flusses von Kläranlagen auf die Gewässerqualität (TH Lübeck Oktober 2022). 

3  Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung: „Richt-
linie zur Förderung von Maßnahmen zur Abwasserbehandlung in Schleswig-Holstein“ 
vom 24.10.2021 (Amtsbl. Schl.-H. 2021, S. 1788). 
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Der LRH bleibt bei seiner Feststellung, dass die Technologien für die 
Spurenstoffelimination in den Abwässern bereits den Stand der Technik 
darstellen. Ihre Wirksamkeit muss nicht erneut durch weitere staatlich 
geförderte Studien bestätigt werden. Gleichwohl ist eine genaue Kenntnis 
der Spurenstoffe in den örtlichen Abwässern die Grundlage für die verfah-
renstechnische Auslegung einer vierten Reinigungsstufe. 
 
Auf Bundesebene sollte sich die Landesregierung für die Anpassung der 
gesetzlichen Vorgaben, wie z. B. der Abwasserverordnung, der Ober-
flächengewässerverordnung und dem Abwasserabgabengesetz einsetzen, 
um baldmöglichst die Rahmenbedingungen zur Elimination von Spuren-
stoffen im Abwasserpfad für die Kläranlagenbetreiber festzulegen und für 
Planungssicherheit zu sorgen. 
 
Ein zukünftiges Förderprogramm zur Erweiterung der Kläranlagen in 
Schleswig-Holstein um eine vierte Reinigungsstufe sollte sich an der 
Größe der Kläranlage und den bereits existierenden Abwasserentgelten 
orientieren, um gerade den kleineren Kläranlagen den notwendigen finan-
ziellen Handlungsspielraum zu ermöglichen. Hier kann Baden-Württem-
berg mit der Festsetzung der Förderhöhe in Abhängigkeit des maß-
geblichen Wasser- und Abwasserentgeltes als Beispiel dienen. 
 
Tendenziell nehmen die Abwassergebühren und auch die zusätzlichen 
Kosten der vierten Reinigungsstufe mit der Zunahme der Kläranlagen-
größe ab. Deswegen würde die alleinige Finanzierung der vierten Reini-
gungsstufe über die Abwasserabgabe zu einer extrem unterschiedlich 
starken Belastung der Bürger und Bürgerinnen führen. 
 
Das Umweltministerium bestätigt, dass zum Teil Gefährdungen der 
Schutzgüter (u. a. Wasser, Mensch, Natur) von den durch die Gesellschaft 
in die Umwelt gebrachten Stoffen ausgehen. Eine Lösung hierfür werde 
nicht allein über eine weitergehende Abwasserreinigung möglich sein. 
 
Vor diesem Hintergrund arbeite der Bund an einer Spurenstoffstrategie, 
ziehe die Einführung einer Spurenstoffabgabe in Erwägung und sehe die 
EU im aktuellen Entwurf der Kommunalabwasserrichtlinie ein Heranziehen 
der Hersteller (Herstellerverantwortung, Verursacherprinzip) vor. Hierüber 
könnten sich mittelfristig Finanzierungsmöglichkeiten ergeben, die der 
Nutzung von Landesmitteln vorzuziehen wären. 
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22.7 Dringender Handlungsbedarf bei der Energieoptimierung der Klär-
anlagen 
 
Obwohl die Abwasseraufbereitung einen hohen Energiebedarf aufweist, 
genießt das Thema Energieeffizienz und Energieoptimierung im Umwelt-
ministerium keinen sehr hohen Stellenwert. Unterstützung der Kläranla-
genbetreiber zur Energieoptimierung, wie in anderen Bundesländern, sind 
bisher nicht erkennbar.  
 
Das Umweltministerium sollte das Thema Energieanalyse und Energie-
effizienz zukünftig stärker voranbringen. Gerade die kleineren Kläranla-
genbetreiber benötigen hier Unterstützung. Eine regelmäßige Nachverfol-
gung der Umsetzung der Energieanalysen ist hilfreich, um das Thema 
Energie zu priorisieren. Über die unteren Wasserbehörden kann dann si-
chergestellt und regelmäßig überprüft werden, ob die Kläranlagenbetreiber 
dieser Pflicht nachkommen. Der vor Ort ansässige kommunale Klima-
schutzmanager ist mit einzubinden. Der Umstand, dass eine Energiepo-
tentialanalyse förderfähig ist, wäre den Kläranlagenbetreibern dann viel-
leicht auch bekannt gewesen. 
 
Diejenigen Kläranlagen, die frühzeitig begonnen haben, ihren Energie-
bedarf zu optimieren, profitieren bereits von einem geringen spezifischen 
Energiebedarf und einer hohen energetischen Eigenversorgungsquote. 
Beispiele hierfür sind die Kläranlagen Kiel-Bülk und Hetlingen. Da viele der 
Maßnahmen jedoch Zeit für die Umsetzung benötigen ist es umso wichti-
ger, dass der Energiecheck frühzeitig durchgeführt wird. Ein auf dem 
Energiecheck aufgesetztes, fortlaufendes Energiecontrolling hilft, die Ver-
änderung des Energiebedarfs zu erkennen und rechtzeitig gegenzu-
steuern. 
 
Das Umweltministerium erkennt an, dass eine frühere Informationskam-
pagne für manche Betriebe hilfreich gewesen wäre. Unabhängig davon 
informiere die DWA die Kläranlagenbetreiber und -betreiberinnen seit Jah-
ren über energieeffiziente Optimierungen der Kläranlagen. Das Landesamt 
für Umwelt sei derzeit dabei, die Informationen für die Förderung zusam-
menzustellen und den Akteuren kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Das 
Umweltministerium weist darauf hin, dass aufgrund der steigenden Reini-
gungsanforderungen wie die Spurenstoffelimination und das Phosphor-
recycling der Energiebedarf der Kläranlagen zukünftig weiter zunehmen 
werde. Es sei deshalb darauf zu achten, dass die Energieoptimierung nicht 
auf Kosten der Reinigungsleistung gehe. 
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Die Überlegungen der Kläranlagenbetreiber, in Photovoltaik- oder Wind-
energieanlagen zu investieren, um den Grad der Eigenversorgung zu 
erhöhen, können wirtschaftlich sinnvoll sein. Die Maßnahmen zur Energie-
einsparung und zur Effizienzsteigerung auf der Anlage sollten aber immer 
Vorrang haben. Die beste Energie ist die Energie, die erst gar nicht benö-
tigt wird. 
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